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Lichtenberg von Berlin

Vorsteher, Herrn Bosse

Fraktionen Die Linke. PDS, SPD, CDU,

Bündnis 90/Die Grünen und NPD

Bezirksverordnete der FDP und WAS-B
Große Anfrage
der Fraktion SPD  DS/0640/VI „ Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor (ÖBS) “
Das Bezirksamt beantwortet die o. g. Anfrage wie folgt:

Vor Beantwortung der gestellten Fragen soll die Verwendung des Begriffs „ÖBS“, erläutert werden, um Missverständnisse auszuschließen.
Der öffentlich geförderte Beschäftigungssektor umfasst alle von der Agentur für Arbeit, dem JobCenter bzw. der öffentlichen Hand auf Grundlage von EU-Programmen geförderten Maßnahmen im öffentlichen Bereich der Kommune, der Träger, Wohlfahrtsverbände sowie sozialer Wirtschaftsbereiche, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Mehraufwandsentschädigung, AGH mit Entgelt sowie den § 16a SGB II –  Beschäftigungszuschuss - bzw. beschäftigungswirksame Projekte aus Mitteln des ESF und des EFRE.
Bei der Beantwortung der Fragen wird davon ausgegangen, dass es sich um Fragen zum § 16a SGB II handelt, der in der Öffentlichkeit synonym für „ÖBS“ verwendet wird, obzwar auch diese neue Möglichkeit der Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose die prinzipiellen Überlegungen zur dauerhaften Etablierung  eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors als nachhaltige Reaktion auf eine anhaltende Sockelarbeitslosigkeit in modernen Gesellschaften nicht gerecht wird. 
Bei Maßnahmen nach  § 16a SGB II übernimmt in Berlin das Land 25%  Personalkosten (Arbeitgeberbruttogehalt)  sowie Sachkosten bis max. 140,00 € pro Teilnehmer im Monat, 75% Personalkosten und Zuschüsse für begleitende Qualifizierung finanziert das JobCenter und damit die Bundesagentur für Arbeit.
Zu 1. 
Der größte Teil der ÖBS-Stellen wird ohne Arbeitslosenanteil angeboten, jedoch besteht die Möglichkeit einen Teil der angebotenen Stellen auch mit Arbeitslosenversicherungsanteil zu versehen. Wird das Job-Center Lichtenberg ÖBS-Stellen mit Arbeitslosenversicherungsanteil anbieten?
Alle Maßnahmen nach § 16a SGB II – Beschäftigungszuschuss ÖBS sind ohne Arbeitslosenversicherung, es wird demzufolge auch kein Anspruch auf ALG I erworben. Dies ist durch Bundesgesetz bindend  geregelt und gilt ebenfalls bei ABM. Die Bundesregierung hat bisher alle Überlegungen, bei öffentlich geförderter Beschäftigung Arbeitslosenversicherungsanteile zu zahlen und damit Ansprüche zu erwerben, abgelehnt. 
Eine Ausnahme ist die Arbeitsgelegenheit in der Entgeltvariante. Hierbei sind die JobCenter jedoch von der Bundesagentur angehalten, Maßnahmen nicht länger als 11 Monate zu genehmigen, damit Teilnehmer/innen keinen Alg I – Anspruch erwerben. Eine Abweichung hiervon ist nur zulässig, wenn die Maßnahme in eine reguläre ungeförderte Dauerbeschäftigung einmündet. 
Nach bisher nur mündlicher Information sollen bei der Förderung „Kommunal-Kombi“  ebenfalls Arbeitslosenversicherungsanteile gezahlt werden.

Zu 2.  
Wird das Job-Center Lichtenberg einen Teil der ÖBS-Stellen auch für qualifizierte Langzeitarbeitslose zuteilen?
Ja, insofern der/die Arbeitslose trotz guter Qualifizierung langzeitarbeitslos ist und über mindestens zwei weitere Vermittlungshemmnisse verfügt.
Zu 3.

Wird das Job-Center Lichtenberg dem Weg des Job-Centers Marzahn-Hellersdorf folgen und im Rahmen von Projekten wie „Wake up“ ÖBS-Stellen überwiegend an besonders leistungsgeminderte Langzeitarbeitslose vergeben?
Die Bezeichnung des Projektes „ Wake up “ beinhaltet sowohl das „ Aufwachen “ als auch das  „Wecken “ – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Die Kernidee ist die kontrollierte und stark individualisierte Re-Integration von ALG II-Empfänger/innen, ihre Heranführung an eine geregelte Beschäftigung in der Kombination mit Vertrauensbildung, respektvollem Umgang, Motivation, Kompetenzanalyse und –Anpassung.
Das Projekt richtet sich an integrationsferne Arbeitsuchende aus dem Bereich ü 25 und hat als Grundprinzip der Umsetzung die ständige Interaktion zwischen den einzelnen Teilnehmer/innen und seinen Beratern auf einer engen Vertrauensbasis und wird über einen Zeitraum von ca. 26 Wochen durch „analoges & digitales Schulungszentrum GmbH“ im Auftrag des JC Marzahn-Hellersdorf durchgeführt. Ähnliche Projekte werden auch durch das JobCenter Lichtenberg initiiert, jedoch nicht als ÖBS-Stellen, was übrigens auch nicht für das JobCenter Marzahn-Hellersdorf zutrifft. 

Zu 4. 
Welche Bedingungen muss der Arbeitsplatz erfüllen, damit die ÖBS-Stelle den 100%-igen Beschäftigungszuschuss (Job-Center 75% und Land Berlin 25%) – d.h. einen Bruttolohn von 1300,00 € - erreichen kann?
Das Land Berlin beteiligt sich nur an der Finanzierung von Stellen mit einem Arbeitnehmerbruttogehalt von mindestens 1300,00 €. Die Stelle – der Arbeitsplatz - muss auf der Basis von Tarifen oder ortsüblichem Entgelt die Voraussetzung erfüllen, damit das genannte Arbeitnehmerbruttogehalt gerechtfertigt ist.

Zu 5.

Ist daran gedacht, Stellen mit einem Lohn von über 1300 Euro einzurichten und wer finanziert dann die Mehrkosten?
Diese Möglichkeit käme nur dann in Betracht, wenn die Tätigkeit ein höheres Entgelt tariflich oder ortsüblich rechtfertigen würde. 
Da die Finanzierung prozentual zwischen der Servicegesellschaft Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) im Auftrag des Landes Berlin 25% und dem JobCenter Berlin-Lichtenberg 75% erfolgt, verändert sich an der anteiligen Finanzierung nichts.

Zu 6.

Ist es notwendig, die Vergütung durch den Arbeitgeber tariflich zu vereinbaren bzw. wird es Beschäftigungsverhältnisse außerhalb ortsüblicher oder tariflicher Entlohnung geben?

Das JobCenter Berlin-Lichtenberg führt keine tariflichen Vereinbarungen mit den Arbeitgebern. Es gibt entweder einen Tarif, den das Unternehmen, der Träger mit einer Gewerkschaft vereinbart hat,  oder es gibt eine ortsübliche Entlohnung.
Zu 7.

Wie wird das Job-Center Lichtenberg die Leistungsminderung bzw. Leistungsfähigkeit der Langzeitarbeitslosen prüfen?

Es ist Aufgabe jedes Arbeitsvermittlers, durch das Profiling des/der Arbeitslosen seine/ihre Leistungsfähigkeit bzw. die Gründe der Leistungsminderung zu erfassen. 

Das Resultat spiegelt sich dann in der Feststellung einer der 5 Betreuungsstufen wider. 
Diese unterteilen sich in:

IF – integrationsfern: Betreuungs- und Hilfebedarf

IG –Stabilisierungsbedarf: Heranführen an eine Erwerbstätigkeit

IK –Förderbedarf: Heranführen an den ersten Arbeitsmarkt

IN –Integrationsfähig: Integration in den ersten Arbeitsmarkt

I  -  Integriert, aber weiter hilfebedürftig.

Das Ziel, Beendigung der Hilfebedürftigkeit durch Integration in Arbeit kann aus jeder Betreuungsstufe erreicht werden. 

Zu 8.
Wird im Job-Center Lichtenberg das „Tiefenseeprogramm“, bei dem das  Bezirksamt die entscheidende Stimme hat, angewendet?

Bei dem „Tiefenseeprogramm“ handelt es sich um das Bundesprogramm Kommunal-Kombi, wozu erste Richtlinien im Bundesanzeiger am 29.12.2007 veröffentlicht wurden.
Ziel des Bundesprogramms Kommunal-Kombi ist die Schaffung von zusätzlichen versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung befristeter Beschäftigung. Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten der Kommunen zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch die Gewährung von Zuwendungen.
Förderfähig sind diese Arbeitsplätze im Sinne der Vorschriften der § 261 (Förderung von ABM) oder 270a (Förderung in Sonderfällen, wie Schwerbehinderung) SGB III.

Mit der Durchführung des Programms wurde das Bundesverwaltungsamt in Bonn beauftragt. Es soll als Bewilligungsstelle dienen und aufgrund der benannten   Richtlinien im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens und der verfügbaren Mittel über eine Förderung entscheiden.  Dazu ist jedoch die Beteiligung der Grundsicherungsträger zur Ermittlung der Fördervoraussetzungen zwingend erforderlich.

Der Senat von Berlin und auch das BA Lichtenberg werden sich an dem Programm beteiligen, wenn die Rahmenbedingungen nachvollziehbar geklärt sind.

Zu 9.

Wie bereitet sich das Job-Center Lichtenberg auf die Zeit ab 01.04.2008, wenn die ÖBS-Stellen auch für Wirtschaftsunternehmen zugänglich sind, vor?

Sobald hierfür eine gesetzliche Freigabe erfolgt, wird der Arbeitgeberservice hierzu geschult, um bei gezielter Akquisition von freien Stellen auch das Instrument § 16a SGB II den Arbeitgebern nah zu bringen.

Zu 10.

Wie werden die ÖBS-Stellen vom Job-Center Lichtenberg an freie Träger und an Wirtschaftsunternehmen verteilt? Werden bestimmte Prozentanteile der o.g. Stellen an freie Träger zugeteilt oder werden diese Stellen in Zukunft überwiegend an die Wirtschaftsunternehmen vergeben?

Die Anzahl von Förderungen nach § 16a SGB II ist zunächst von der Mittelzuweisung des Bundes abhängig. Die Anzahl der Stellen im öffentlichen Beschäftigungssektor wird, insofern sie ausfinanziert werden sollen, in einem Kontingent durch die zuständige Senatsverwaltung vorgegeben.

Entscheidungen zur Stellenvergabe trifft das JobCenter. Die Besetzung dieser Stellen erfolgt unter der Maßgabe, für einzelne Beschäftigungsfelder geeignete Personen aus dem gebildeten Pool vorzusehen, weshalb von Projekten abgesehen wird.
Vorgesehen ist bisher, dass in Lichtenberg ein zwischen JobCenter und Bezirksamt festzulegender Anteil von Stellen an die Träger der soziokulturellen Zentren bzw. der Stadtteilarbeit auf Grundlage der Schwerpunkte der Gemeinwesenkonzeption des Bezirkes Lichtenberg und der Stadtteilentwicklungsziele vergeben wird. Ein weiterer Teil sollte im Wege eines Ideenwettbewerbs, der vom Bezirklichen Bündnis für Wirtschaft und Arbeit  vorbereitet wird, vergeben werden. 
Der Anteil der Vergabe von §16a-Stellen an Wirtschaftsunternehmen ist erst bestimmbar, wenn die Kontingente feststehen und angesichts der konkreten Antragslage Entscheidungen getroffen werden können.

Angesichts der erheblichen Einschränkungen beim Zugang zu Stellen nach § 16a und neuer Überlegungen im Land Berlin zum Einsatz vom Kommunal – Kombi wird der Ideenwettbewerb zurückgestellt. 
Im Rahmen des Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit wird auf der Basis der hier beschlossenen Aktionsfelder zur Entwicklung von Projekten des ÖBS i.w.S. auf Grundlage verschiedenster Instrumente aufgerufen. 

Zu 11.
Welche Erfolgskriterien bezüglich Integration ins Arbeitsleben werden an den ÖBS angelegt und wie werden diese ggf. ermittelt?

Das JobCenter Berlin-Lichtenberg geht davon aus, dass auch bei ÖBS sowie anderen Fördermaßnahmen bei den Langzeitarbeitslosen Integrationsfortschritte erzielt werden können. Diese sind messbar durch Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie insbesondere soziale Kompetenzen und  vom Arbeitsvermittler vor Ablauf von Bewilligungsabschnitten zu prüfen und in der Betreuungsstufe zum Ausdruck zu bringen.
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